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Menschenwürde, Bez., die die gemeinsame Über­
zeugung der maßgebl. philos. u. rel. Denktraditio-
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nen v. Wert des Menschen als solchem u. gegenüber 
der übrigen Schöpfung sowie die entspr. Achtungs­
verpflichtung der Ges. u. ihrer Organisationen z. 
Ausdruck bringt. Von ihrem Gehalt her erstreckt 
sich ihr Geltungsanspruch auf das gesamte Feld der 
sittl. Lebensführung des einzelnen u. des gesell­
schaftl. Miteinanders. Da moral. Ansprüche um der 
Freiheit willen in der NZ nicht mehr automatisch 
auch v. seiten des Staats eingefordert werden dür­
fen, sondern in Gestalt v. Rechten auf eine individu­
elle Sphäre für Selbstfindung u. alle Arten v. Kom­
munikation mit anderen vermittelt werden müssen, 
fungiert M. heute bevorzugt als Grund u. oberste 
Bezugsgröße v. Rechtsordnungen, die den Staat als 
Gestalt u. Werkzeug polit. Freiheit u. nicht als 
Selbstzweck definieren. Diese zentrierende u. alle 
staatl. Vollzüge bindende Funktion kommt inner­
staatlich in einer Reihe jüngerer Verfassungen (z.B. 
GG Art. 1, Abs. 1), zwischenstaatlich in den am 
Vorbild der Allg. Erklärung der /'Menschenrechte 
v. 1948 ausgerichteten zahlr. völkerrechtl. Verträgen
z. Tragen, die sich an hervorgehobener Stelle (Prä­
ambeln bzw. erste Artikel) z. Würde des Menschen
feierlich bekennen u. deren Achtung u. Schutz z.
obersten Aufgabe staatl. Handelns erklären. Gerade
vor dem Hintergrund der hist. Erfahrungen ein­
schneidender u. systemat. Verletzungen bleibt die
Evidenz der M.-Vorstellung auch unter den aktuel­
len Bedingungen der Pluralität v. Weltanschauungen
u. Lebensstilen offenkundig bestehen. Darin liegt
wohl die Voraussetzung dafür, daß die Rückfrage
nach der M. als dem letzten u. umfassenden Bewer­
tungskriterium aktuell überall dort aufbricht, wo
neue Handlungsmöglichkeiten entstehen (Human­
genetik, Reproduktionsmedizin, Datenschutz, Me­
dienberichterstattung u. a. ). Auch wenn aus ihr keine
konkreten inhaltl. Normen gewonnen werden kön­
nen, läßt sie sich im Anschluß an l. l'Kants dritte For­
mulierung des /'Kategorischen Imperativs ( Grundle­
gung z. Metaphysik der Sitten, BA 66f.) negativ als
Verbot interpretieren, irgendeinen Menschen aus­
schließlich als Objekt, als bloßes Mittel zu behan­
deln. Die spezif. Problemlage, die diesem Rekurs auf
die M. zugrunde liegt, ist die wachsende Verselbstän­
digung der gesellschaftl. Teilsysteme u. die damit ein­
hergehende Zurückdrängung der Subjekte in die Pri­
vatsphäre. Die Frage nach der Kompatibilität mit
der M. repräsentiert dementsprechend die Forde­
rung, gesellschaftl. Entwicklungen so zu organisie­
ren, daß sie z. Entfaltung u. nicht z. Schaden des /'In­
dividuums in sämtl. Dimensionen beitragen.

l. Inhaltliche Bestimmung. Die in der Redeweise
v. der M. (od. Personwürde) gemeinte /'Würde ist
mit dem Menschenstatus als solchem verbunden.
Sie bezieht sich also nur auf Merkmale u. Fähigkei­
ten, die mit dem Menschsein an sich gegeben sind,
wohingegen Eigenschaften, durch die Menschen v.
ihresgleichen unterschieden werden, wie gesell­
schaftl. Position, Abstammung, Zugehörigkeit zu
einem Stand, Leistungsvermögen sowie momen­
tane Disposition, Geschlecht u. Entwicklungsstu­
fen, als nachgeordnet definiert werden. Insofern
meint „Menschenwürde" die gleiche Würde aller u.
gerade nichts Persönlichkeitsspezifisches. Daß sie
nicht bloß beschrieben u. gewußt, sondern auch
handelnd geachtet u. rechtlich geschützt werden

muß, liegt einerseits an der Notwendigkeit, diese 
gemeinsamen Potentialitäten individuell-lebensge­
schichtlich zu aktualisieren, anderseits an der kon­
stitutionellen Endlichkeit u. Schwäche des Men­
schen. In beiderlei Hinsicht ist Würde verletzbar, u. 
zwar sowohl v. ihrem Träger selbst als auch v. ande­
ren. Demzufolge beinhaltet M., daß der Mensch 
bzgl. dessen, was ihn z. Menschen macht, nie in dem 
aufgeht, was v. ihm vorfindbar ist, u. insofern alle 
Beschreibungen, Begriffe, Diagnosen u. Vorstellun­
gen v. sich (,,Bilder") überschreitet. Ihre Bez. als un­
antastbar, unverlierbar u. unveräußerlich will einer­
seits die Achtung des sittl. Subjektseins samt dem 
Raum persönl. Entfaltung garantieren, aus dem sich 
staatl. u. gesellschaftl. Regelungsmacht herauszu­
halten hat ( die konkreten Entfaltungsmöglichkeiten 
bzw. -grenzen des Eingreifens werden durch die 
Menschen- u. Grundrechte markiert); anderseits 
verpflichtet sie das Gemeinwesen dazu, jedem Men­
schen in seinem Geltungsbereich in unverschulde­
ten Notlagen Unterstützung u. Hilfe zu gewähren. 

2. Geschichtliche Entwicklung. Der Begriff der
Würde hat seinen urspr. Sitz im Leben im aristo­
krat. Milieu der röm. Staats- u. Gesellschaftsord­
nung. Dort stand er für eine hervorgehobene Stel­
lung im pol�t. u. soz. Leben der Ges. u. umfaßte so­
wohl polit. Amter als auch die individuelle Leistung 
des Amtsträgers u. auch die mit dem jeweiligen 
Amt verbundene Repräsentation in der Offentlich­
keit. Die Umdeutung des polit. Würdebegriffs in ei­
nen moralischen u. die Verallgemeinerung auf alle 
Menschen geschah im Anschluß an die Philos. der 
/'Stoa bes. durch /'Cicero u. l'Seneca. Diese appli­
zierten Würde (dignitas) auf die den Menschen vor 
allen anderen Lebewesen auszeichnende Fähigkeit, 
Herr seiner Bedürfnisse zu bleiben (Souveränität 
der Vernunft über die Leidenschaften u. Verhältnis­
mäßigkeit zw. aufgewendeter Mühe u. Handlungs­
ziel). Die Gemeinsamkeit in der Teilhabe an der ei­
nen Weltvernunft (auch in der Stoa schon als /'Brü­
derlichkeit gedeutet) begründete eine /'Gleichheit 
der Menschen vor u. trotz aller fakt. Ungleichhei­
ten. In der Patristik verband sich dieser Reflexions­
strang eng mit dem bibl. Theologumenon v. der 
l'Gottebenbildlichkeit des Menschen u. dessen An­
wendung auf die heilsgesch. Grundstruktur urspr. 
Gutheit, Sündenfall u. Erlösungshandeln Christi. 
Die enge Verflechtung dieser beiden Traditionen 
beginnt sich erst in Renaissance u. Humanismus 
wieder etwas zu lockern. Für die Interpretation der 
Würde wird in diesem geistigen Umfeld der Ge­
danke des Wählens aus der Fülle v. Möglichkeiten 
u. des Strebens nach dem eigenen Glück leitend.
Hier beginnt auch die Vorstellung, daß die Men­
schen im wesentl. gleich sind, polit. u. recht!. Kon­
sequenzen freizusetzen. Teilweise angeregt, teil­
weise herausgefordert durch die reformator. Lehre
v. der /'Rechtfertigung u. durch die Suche nach
einer überkonfessionellen staatsphilos. Grdl. u. a.
in der span. !'Spätscholastik, gewinnt M. als Inbe­
griff der Vernunftbegabung des Menschen eine
wichtige Impulsfunktion für die Idee der Gleichheit
aller Menschen „von Natur" (S. v. l'Pufendorf), der
dann in allen Menschenrechtskatalogen des bürgerl.
Zeitalters eine Schlüsselstellung eingeräumt wurde.
Maßgeblich für das Verständnis u. die Rolle der M.



135 MENSCHENWÜRDE 136 

in der weiteren Ideen- u. Rechts-Gesch. wurde de­
ren Interpretation durch Kant. Er machte die Wil­
lensfreiheit z. Ursprung u. Kexn der /Moralität; sie 
galt ihm nämlich nicht nur in Ubereinstimmung mit 
der Trad. als Voraussetzung für den Vollzug vorge­
gebener materialer Normen, sondern darüber hin­
aus auch als Ursprung der Normgebung, die der 
Mensch als unbedingte Forderung an sich selbst er­
fährt u. der er angesichts seiner eigenen fakt. Be­
grenztheit u. seiner Neigungen immer erst z. prakt. 
Vollzug verhelfen muß (1 Autonomie). Insofern alle 
zu solcher Selbstverantwortung berufen sind, ver­
langt dieses Faktum Anerkennung jedes anderen 
als freies u. gleiches /Subjekt. Die polit. u. recht!. 
Ausgestaltung der /Freiheit, die jeder als Achtung 
vor dem anderen qua autonomen Subjekt aufzu­
bringen hat, sind die Menschenrechte. Kant war es 
auch, der dem modernen M.-Begriff durch die bei 
Seneca bereits vorgebildete Gegenüberstellung v. 
Würde u. Preis (Grundlegung z. Metaphysik der 
Sitten, BA 77) eine unüberbietbare, weil auf die 
Logik des Marktes abhebende Prägnanz gegeben 
hat. - F. /Nietzsches Einspruch gilt der egalisieren­
den Funktion des Rekurses auf die M., wobei er 
stärker als Kant die Theoretiker des Sozialismus 
vor Augen hat. Am Würdeprädikat hält er gleich­
wohl fest, reserviert es allerdings der Genialität. 

3. Begründungsproblematik. So sehr der Begriff
der M. z. Kristallisationspunkt grundlegender Ein­
sichten über den Zshg. v. Recht u. Moral im säkula­
ren Staat u. v. Subjekt u. System bei den Verant­
wortlichkeiten in der modernen Ges. geworden ist, 
differieren seine Verständnisweisen u. die damit 
verbundenen Begründungen. Die Differenzen re­
sultieren teils aus den erkenntnistheoret. Prämissen, 
teils daraus, an welchen für das Menschsein charak­
terist. Eigenschaften Würde festgemacht wird. Die 
philos. Trad., die der Stoa folgte, hielt die Begabt­
heit mit der als allgemein angenommenen Vernunft 
für entscheidend, insbes. die damit gegebene Fähig­
keit, sein Handeln an Vorstellungen v. Gut u. Böse 
auszurichten. Ihr stärkstes Argument bezog sie aus 
der Sonderstellung des Menschen gegenüber allen 
übrigen Lebewesen im Kosmos. Dieser naturrechtl. 
Begründungstyp wurde in der Theologie-Gesch. 
aufgenommen u. schöpfungstheologisch gedeutet u. 
ergänzt. Hier wurde die M. als Ausdruck der Gott­
ebenbildlichkeit interpretiert u. ihr Geschenkcha­
rakter betont, insofern die M. nicht als Ergebnis 
moral. Anstrengung, sondern als Ausfluß göttl. 
Schaffens u. Erlösungshandelns am Menschen trotz 
dessen sittl. Verfehlung erschien. Dieses Verständ­
nis verdankter, nicht selbst begründeter Würde ist 
auch in der Ggw. noch keineswegs ausgeschöpft, 
weil es bes. deutlich im Bewußtsein hält, daß Rechte 
nicht nur denen zukommen können, die in der Lage 
sind, solche einzufordern, sondern auch denen, die 
sozial schwach, krank, gebrechlich od. sonstwie ab­
hängig sind. So gesehen, ist M. eine Suchkategorie 
für Defizite an Humanität in der Faktizität. Kant 
hat wieder an die Vorstellung v. Menschen als Ver­
nunftwesen angeknüpft, sie aber noch erheblich zu­
gespitzt, indem er die Würde an der normgebenden 
/Vernunft des Menschen, seiner I Autonomie, fest­
machte u. diese im Ggs. z. trad., naturrechtlich ge­
dachten Inhaltlichkeit rein formal bestimmte. Da-

mit kommt M. dem Menschen als Wesen zu, weil u. 
insofern er in der Lage ist, die Menschheit als solche 
in seinem Denken zu repräsentieren u. sich v. die­
sem Akt der Universalisierung im Denken her zu 
bestimmen. Die M. gründet hier also in der Moral-
fähigkeit des Subjekts. 

Von dieser transzendentalphilos. Begründung 
ebenso wie v. der naturrechtlichen der Trad. unter­
scheiden sich zwei jüngere Interpretationen v. M. 
grundlegend. Während die eine Würde funktionali­
stisch als Leistung des Subjekts erklärt, angesichts 
der divergierenden Rollenerwartungen in der stark 
differenzierten Ges. Konsistenz der Person zu reali­
sieren u. der soz. Mitwelt gegenüber überzeugend 
darzustellen (Luhmann), konstatiert die andere 
schlicht die rationale Unableitbarkeit der M.-Vor­
stellung (Dicke). Diese erscheint zwar als historisch 
evidenter Bezugspunkt, doch wird ihre Legitima­
tion selbst als nicht mehr diskursfähig angesehen. 
Dies wird allerdings nicht als Einwand gewertet, da 
die realpolit. Geltung wie auch die individuelle An­
erkennung der Norm M. außer Zweifel stehe. 

4. Normative Relevanz. Trotz der Mehrdeutigkeit
beinhaltet die Rede v. der M. allemal die Behaup­
tung der Moralfähigkeit des Menschen als solchem 
u. die kategor. Forderung, sittlich gut zu handeln.
Einen unmittelbaren Maßstab für die Richtigkeit
konkreter Handlungen u. die Lösungen kontrover­
ser Fragen der polit. Steuerung des Ges.-Prozesses
vermag sie zwar nicht abzugeben; gleichwohl ist sie
keineswegs trivial: Die in ihr enthaltene Verpflich­
tung, Moralität als höchste Potentialität u. obersten
Maßstab menschl. Seinkönnens, Daseins u. Han­
delns zu denken u. den Menschen infolgedessen nie
nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck an
sich zu behandeln, wird vor dem Hintergrund kon­
stitutioneller Schwäche, faktischer, durch Menschen
verursachter Verletzungen u. drohender Verselb­
ständigung v. systemat. Handlungsabläufen als Ge­
genbild wirksam: Von ihm geht krit., appellative u.
stimulierende Kraft aus, so daß Schwäche, Verlet­
zungen u. Gefahren unverstellt wahrgenommen,
handelnd gemildert u. soweit möglich aufgehoben
bzw. vorbeugend verhindert werden. Dies tritt im­
mer dort bes. deutlich hervor, wo einzelne od. ganze
Gruppen ihre Interessen nicht selbst vorbringen od.
ihnen in der Konkurrenz mit den Interessen ande­
rer nicht entspr. Gewicht verschaffen können. Die
regulative Funktion der M. - in der jüngeren kirchl.
Sozialverkündigung durch den Topos z. Ausdr. ge­
bracht, der Mensch sei „Träger, Schöpfer u. Ziel al­
ler gesellschaftl. Einrichtungen" (GS 25 u. a.) - be­
darf allerdings der Umsetzung u. Konkretisierung in
eth. u. recht!. Normen. Andernfalls läuft das Argu­
mentieren mit der M. Gefahr, zw. leerformelhafter
Beschwörung u. bloß assoziativer Benutzung für al­
les u. jedes seine normative Wirksamkeit einzu­
büßen. Außerdem kann ein exzessiver Gebrauch
der Würde-Argumentation als Rechtfertigung be­
nutzt werden, daß die nichtmenschl. Natur uneinge­
schränkt als bloßes Objekt u. Instrument menschl.
Interessen erscheint. Eine derartige anthropozentr.
Engführung des M.-Konzepts ist angesichts der
ökolog. Krise nicht verantwortbar.
Lit.: TRE 22, 577-602 (W. Huber); HWP 5, 1124-27 (R. P. 
Horstmann); RAC 3, 1024-35 (W. Dürig). - G. Dürig: Der 
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